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Strafen mit Freiheitsentzug

§ 74 
Jugentlhaft

(1) Jugendhaft kann angewandt werden, wenn sich die Straftat gegen 
die staatliche und öffentliche Ordnung (§§ 214, 215, 217) richtet und ein sol
ches soziales Fehlverhalten des Jugendlichen offenbart, daß eine kurz
fristige disziplinierende Maßnahme erforderlich ist, um einer weiteren 
negativen Entwicklung des Jugendlichen nachhaltig entgegenzuwirken.

(2) Jugendhaft wird für die Dauer von einer Woche bis zu sechs Wochen 
ausgesprochen. Sie wird nach vollen Wochen bemessen und nicht in das 
Strafregister eingetragen.

(3) Die Jugendhaft wird in besonderen Einrichtungen des Ministeriums 
des Innern vollzogen. Durch gesellschaftlich nützliche Arbeit und sinnvolle 
Freizeitgestaltung soll der Jugendliche zur Ordnung und Disziplin angehal
ten werden.

§ 75
Einweisung in ein Jugendhaus

(1) Einweisung in ein Jugendhaus kann angewandt werden, wenn das 
verletzte Gesetz Freiheitsstrafe androht, es die Schwere der Tat erfordert, 
die Persönlichkeit des Jugendlichen eine erhebliche soziale Fehlentwick
lung offenbart und bisherige Maßnahmen der staatlichen oder gesellschaft
lichen Erziehung erfolglos waren, so daß eine längere nachdrückliche er
zieherische mit Freiheitsentzug verbundene Einwirkung erforderlich ist.

(2) Die Erziehung im Jugendhaus durch besonders geeignete Erzieher 
soll gewährleisten, daß die soziale Fehlhaltung des Jugendlichen überwun
den wird. Er ist deshalb durch Schulbildung, berufliche Qualifizierung, 
staatsbürgerliche Erziehung sowie kulturelle und sportliche Betätigung zu 
befähigen, sich künftig im gesellschaftlichen und persönlichen Leben ver
antwortungsbewußt zu verhalten.

(3) Der Aufenthalt im Jugendhaus beträgt mindestens ein Jahr und 
höchstens drei Jahre. Die Dauer ist vom Erziehungserfolg abhängig. Das 
Gericht beschließt nach Ablauf von mindestens einem Jahr die Beendi
gung des Aufenthalts im Jugendhaus, wenn der Erziehungserfolg einge
treten ist. Die Entlassung muß spätestens mit der Vollendung des zwan
zigsten Lebensjahres erfolgen.

(4) Die Eintragung der Einweisung ins Jugendhaus ins Strafregister 
und deren Wirkung werden besonders geregelt. Das Gericht kann im 
Urteil festlegen, daß keine Eintragung ins Strafregister erfolgt.

§ 76 
Freiheitsstrafe

Bei Freiheitsstrafe gelten die Bestimmungen des 3. Kapitels.


